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Der angebliche BAMF-Skandal in Bremen verdeckt die wirklichen rechtsstaatlichen
Probleme 

Schnell geprüft, schlecht entschieden
Von Maximilian Pichl

Die Diskussion über rechtswidrig gewährte positive Asylbescheide täuscht über die
tatsächlichen Probleme im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hinweg: Die
Ökonomisierung des Asylverfahrenssystems gefährdet die Rechtsstaatlichkeit.

Einer der am häufigsten gebrauchten Sätze in der derzeitigen Diskussion über die
Flüchtlingspolitik lautet: »Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist in Gefahr.« Die Wortführer aus
Politik und Medien kritisieren dabei nicht etwa den Versuch der bayerischen Behörden, jüngst
eine hochschwangere Asylsuchende ohne ihren Lebenspartner nach Italien abzuschieben.
Gemeint sind auch nicht die Hunderttausenden Gerichtsverfahren, in denen Flüchtlinge gegen
rechtswidrige Bescheide vorgehen müssen. Der Rechtsstaat sei vielmehr in Gefahr, weil in der
Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zwischen 2013 und
2016 mindestens 1 200 Personen rechtswidrig positive Asylbescheide erhalten haben sollen. In
diesem Zusammenhang wird die ehemalige Leiterin des BAMF Bremen gemeinsam mit Anwälten
und Dolmetschern der Korruption beschuldigt. Alle 18 000 von der Behörde erteilten
Asylbescheide sollen überprüft werden. Ob an den Vorwürfen etwas dran ist, ist aber bislang gar
nicht sicher.

Der Bremer »BAMF-Skandal«, wie die Sache vorzugsweise genannt wird, bestimmt derzeit die
politische Diskussion. Die Bundestagsfraktionen von FDP und AfD fordern einen
Untersuchungsausschuss, der nicht nur die Umstände in Bremen, sondern die gesamte
Flüchtlingspolitik seit 2015 prüfen soll. Politiker beider Parteien sprechen in diesem
Zusammenhang von einer rechtswidrigen Grenzöffnung im Sommer 2015. Dabei wurden die
Grenzen damals nicht geöffnet, die Bundesrepublik gehört zum Schengen-Raum, ihre Grenzen
sind ohnehin offen – ein Unterschied ums Ganze, denn bei der Entscheidung der
Bundesregierung ging es damals um die Frage einer Grenzschließung, die die Bundespolizei mit
Grenzzäunen und Wasserwerfern hätte durchsetzen müssen. Ohnehin hat der Europäische 
Gerichtshof bereits im Juli 2017 entschieden, dass die Übernahme der Asylverfahren in
Deutschland im Einklang mit der Dublin-Verordnung erfolgte, die die Aufnahme von Flüchtlingen
in der EU regelt. Es gibt also nichts, das in großem Umfang aufzuklären wäre. Der von FDP und
AfD geforderte Untersuchungsausschuss dürfte vielmehr zu einer Bühne für flüchtlingsfeindliche
Politik werden. Die Grünen und die Linkspartei lehnen einen solchen Ausschuss bislang ab.

https://jungle.world/autorin/maximilian-pichl


Unternehmensberatungen wie McKinsey wurden beauftragt, die Verwaltungsabläufe
im BAMF zu begutachten und ein neues »integriertes Flüchtlingsmanagement« zu
entwickeln.

Zum Fall des Bremer BAMF befragte der Innenausschuss des Bundestags mittlerweile
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die Präsidentin des BAMF, Jutta Cordt. Trotz der 
öffentlichen Empörung ist derzeit vollkommen unklar, was genau in der Bremer Behörde
geschah. Zunächst wurde kolportiert, Flüchtlinge hätten auf rechtswidrige Weise positive
Asylbescheide erhalten. Bei den mutmaßlich begünstigten Flüchtlingen soll es sich um
Angehörige der yezidischen Minderheit aus Syrien und dem Irak gehandelt haben – Personen
einer Bevölkerungsgruppe, die wegen ihrer nachweislichen Verfolgung etwa in Syrien ohnehin
fast immer als asylberechtigt anerkannt werden und bei denen eine tausendfache Manipulation
von Asylbescheiden deshalb keinen Sinn ergibt.

Die Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg (Grüne) wollte in einer Anfrage an das
Bundesinnenministerium wissen, welche »Implausibilitäten« in der Verfahrensbearbeitung
aufgetreten seien. Aus der Behörde heißt es: »Implausibilität bedeutet nicht automatisch, dass
die Entscheidung so nicht hätte getroffen werden dürfen und folglich ein Widerspruch zu prüfen
ist.« Man habe festgestellt, dass in der Außenstelle Bremen unter anderem keine ausreichende
Klärung der Identität von Asylsuchenden stattgefunden habe und die Dublin-Regeln nicht
beachtet worden seien. Ein solches Vorgehen war jedoch während der Aufnahme der großen
Zahl von Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 2016 eher die Regel  als die Ausnahme im BAMF.
In einem BAMF-Entscheiderbrief vom November 2014 wurde bereits angekündigt die Verfahren
dieser Flüchtlingsgruppen nur im schriftlichen Verfahren, also ohne persönliche Anhörung,
durchzuführen. Ab Herbst 2015 übernahm das BAMF dann viele Asylverfahren aus anderen EU-
Mitgliedstaaten. Die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle, Ulrike B., sagte Bild, sie stehe
zu dem, was sie getan habe, der Vorwurf der Korruption sei lächerlich.

 
Die hitzige Diskussion über den »BAMF-Skandal« lenkt indes von den eigentlichen Problemen im
Asylverfahren ab, die sich negativ für die Flüchtlinge auswirken. Ab dem Herbst 2015 wurden
das BAMF und das Asylverfahrenssystem neu organisiert, ökonomische Kriterien wie Effizienz
und Leistung verdrängten die ohnehin im Lauf der Zeit herabgesenkten rechtsstaatlichen
Standards immer stärker. Für diesen Prozess ist insbesondere Frank-Jürgen Weise
verantwortlich, dem die Bundesregierung im Herbst 2015 als »Krisenmanager« die Leitung des
BAMF mit dem Auftrag übergab, die Asylverfahren zu beschleunigen. Eine der ersten
Entscheidungen Weises bestand darin, Unternehmensberatungen wie McKinsey, Ernest & Young
und Roland Berger damit zu beauftragen, die Verwaltungsabläufe im BAMF zu begutachten und
ein neues »integriertes Flüchtlingsmanagement« zu entwickeln.

Einer Anfrage der Linkspartei im Bundestag zufolge, über die die Wirtschaftswoche Anfang Mai
berichtete, soll alleine McKinsey bis Ende 2020 bis zu 47 Millionen Euro aus öffentlichen Geldern
erhalten. Mehr als die Hälfte der Beraterverträge wurden nicht einmal öffentlich ausgeschrieben.

Schon während seiner Zeit in der Bundesagentur für Arbeit (BA) hatte Weise mit den
Unternehmensberatern eine ganze Behörde auf Effizienz getrimmt. Die Ergebnisse der



Umstrukturierungen ähneln sich frappierend: Zwar wurde in beiden Behörden die angefallene
Aktenmenge schnell abgebaut, dafür nahm die Qualität der Bearbeitung aber dramatisch ab und
viele Fälle müssen in aufwendigen Gerichtsprozessen überprüft werden. Das »integrierte
Flüchtlingsmanagement« führte im BAMF dazu, dass der Einzelfall kaum noch sorgfältig geprüft
werden konnte. Zeitweilig trennte die Behörde Anhörer und Entscheider systematisch; die
Personen, die über den Asylantrag letztlich entscheiden sollten, bekamen die Antragsteller
deshalb nie zu Gesicht. Dabei ist die Anhörung der Kern des Asylverfahrens und die
Zuerkennung eines Flüchtlingsstatus hängt maßgeblich von der Glaubwürdigkeit des einzelnen
Asylsuchenden ab.

Eine Folge dieser Trennung zwischen Anhörern und Entscheidern dürfte auch das häufig zu
beobachtende Phänomen sein, dass sich in sehr vielen Bescheiden standardisierte
Textbausteine finden, die sich gar nicht mit der Situation des Antragstellers in seinem
Herkunftsland auseinandersetzen. Der Asylrechtsanwalt Christopher Wohnig sagte der Jungle
World, kurdische Flüchtlinge, die er vertritt, würden wiederholt mit dem absurden Argument
abgelehnt, in der Türkei habe sich die Lage der Kurden wegen des Friedensprozesses seit 2013
verbessert. Dabei hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan bereits 2015 den
Friedensprozess beendet und in den kurdischen Gebieten die Armee eingesetzt.

Die abnehmende Qualität Asylbescheide hat die Zahl der Gerichtsverfahren in die Höhe
getrieben. Allein im Jahre 2017 mussten Verwaltungsgerichte 32 486 Bescheide korrigieren,
gegen die Flüchtlinge geklagt hatten. In 4 582 Fällen änderte das BAMF selbst rechtswidrige
Bescheide nachträglich. Insgesamt ist die Erfolgsquote für Flüchtlinge auf dem Klageweg sehr
hoch. Wenn Verwaltungsgerichte inhaltlich über eine Klage entscheiden, enden die Verfahren in
40,8 Prozent der Fälle zugunsten der Flüchtlinge, bei syrischen und afghanischen Flüchtlingen
liegt die Erfolgsquote sogar bei 62 beziehungsweise 61 Prozent, wie aus der
Bundestagsdrucksache 19/1 371 hervorgeht. In diesen Zahlen sind indes all diejenigen
abgelehnten Asylsuchenden nicht berücksichtigt, die keine Rechtsberatung und keinen Anwalt
in Anspruch genommen haben. Weil das BAMF die Verfahren so schnell abarbeitet, können viele
Asylrechtsanwälte kaum noch Mandate annehmen.

Die Diskussion über den angeblichen »BAMF-Skandal« in Bremen verdeckt also die wirklichen
rechtstaatlichen Probleme. Ohne angemessene öffentliche Kritik werden Flüchtlinge seit
nunmehr drei Jahren in qualitativ schlechten Verfahren mit einer offenkundig hohen Zahl
rechtswidriger Bescheide abgespeist. Der Angriff auf die rechtsstaatlichen Garantien für
Erwerbslose und Flüchtlinge zeigt zudem, dass die politischen Kämpfe dieser Gruppen
untrennbar miteinander verknüpft sind.
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